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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2223/70 DER KOMMISSION
vom 28. Oktober 1970

über die Nichterhebung einer Ausgleichsabgabe bei Einfuhren von Wein mit Ursprung
in und Herkunft aus bestimmten Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr . 816/70 des Rates
vom 28 . April 1970 zur Festlegung ergänzender Vor
schriften für die gemeinsame Marktorganisation für
Wein ( 1 ), geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 1253 /70 (2 ), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 6 ,
und

in Erwägung nachstehender Gründe :
Gemäß Artikel 9 Absatz 3 erster Unterabsatz der
Verordnung (EWG) Nr. 816/70 wird, falls der An
gebotspreis frei Grenze für einen Wein, zuzüglich der
Zölle, unter dem Referenzpreis dieses Weines liegt,
bei der Einfuhr dieses Weines und gleichgestellter
Weine eine Ausgleichsabgabe in Höhe des. Unter
schieds zwischen dem Referenzpreis und dem um den
Zoll erhöhten Angebotspreis frei Grenze erhoben .

Diese Ausgleichsabgabe wird jedoch nicht gegenüber
den Drittländern erhoben, die bereit und in der Lage
sind, die Garantie zu übernehmen, daß der Preis bei
der Einfuhr von Erzeugnissen mit Ursprung in und
Herkunft aus ihrem Hoheitsgebiet nicht unter dem
Referenzpreis abzüglich der Zölle liegt und jede
Verkehrsverlagerung vermieden wird .

Es haben sich bereit erklärt, diese Garantie für die
Ausfuhr bestimmter Weine in die Gemeinschaft zu
geben :

— die spanische Regierung mit Schreiben vom
11 . Juni 1970,

— die Regierung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft mit Schreiben vom 19. Juni 1970 ,

— die Regierung der Republik Argentinien mit
Schreiben vom 2. Juli 1970,

— die ungarische Firma Monimpex mit Anfrage vom
11 . August 1970,

— die Regierung der Republik Österreich mit
Schreiben vom 18 . Juni 1970,

— die Regierung der Republik Portugal mit Anfrage
vom 3 . Juni 1970,

— das rumänische Ministerium für Landwirtschaft
und Forsten mit Anfrage vom 5 . Juni 1970,

-— die Regierung der Republik Südafrika mit Schrei
ben vom 25 . August 1970,

— die Regierung der Sozialistischen Föderativen Re
publik Jugoslawien mit Schreiben vom 15 . Juni
1970 .

Die spanische Regierung wird darüber wachen, daß
alle Ausfuhren mit einer Lizenz der Generaldirektion
Ausfuhr des Außenhandelsministeriums versehen
sein werden . Die Regierung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft wird darüber wachen, daß alle
Ausfuhren über 1 hl von einer Bescheinigung der
zuständigen Stellen begleitet sein werden . Die Re
gierung der Republik Argentinien wird darüber wa
chen, daß die Ausfuhren nur nach Vorlage eines vom
Nationalen Weininstitut ausgestellten Exportzeug
nisses erfolgen . Die Firma Monimpex garantiert, daß
die Ausfuhren von ihr auf der Grundlage eines
schriftlichen Vertrages getätigt werden . Die Regierung
der Republik Österreich gab zu verstehen, daß die
betreffenden, unter Beigabe eines von den Handels
kammern ausgestellten Ausfuhrzertifikats in die Ge
meinschaft eingeführten Erzeugnisse ein Preisniveau
haben werden, das mindestens auf der Höhe der
Referenzpreise liegt . Die Regierung der Republik
Portugal wird sicherstellen , daß die Ausfuhr der be
treffenden Erzeugnisse in die Gemeinschaft durch die
dem „Gremio do Comercio de Exportaçào de
Vinhos" angeschlossenen Exporteure ausschließlich
auf der Grundlage eines schriftlichen Vertrages erfolgt.
Die Regierung der Sozialistischen Republik Rumä
nien wird darüber wachen, daß die Ausfuhr der be
treffenden Weine nur über das staatliche Unterneh
men Romagricola erfolgt . Die Weinausfuhr der Süd
afrikanischen Republik unterliegt der Vorlage eines
durch den „Sekretaris van Landbou-ekonomie en
bemarking" ausgestellten Exportzeugnisses . Die Re
gierung der Sozialistischen Föderativen Republik
Jugoslawien wird darüber wachen, daß die Anmel
dungen für die Ausfuhr der betreffenden Erzeugnisse
nur durch die Devisenkontrollstelle der jugoslawi
schen Nationalbank entgegengenommen werden,
wenn die Anmeldung vom Fonds für die Förderung
der Erzeugung und der Ausfuhren von Wein und
anderen Weinerzeugnissen beglaubigt worden ist .

Die vorgenannten Stellen werden darüber wachen,
daß die Lieferung der betreffenden Erzeugnisse nicht
zu Frei-Grenze-Preisen der Gemeinschaft erfolgt, die
unter den am Tage der Verzollung geltenden Refe
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— Rumänien :

a) Rotwein einschließlich Rosé-Wein,
b) Weißwein, anderer als der bei der Einfuhr
unter dem Namen der Rebsorten Riesling
oder Silvaner geführte Wein,

c) Likörwein,
d) Brennwein ;

2. Ursprung und Herkunft aus
— der Schweiz :

a) Rotwein, einschließlich Rosé-Wein,
b ) Weißwein, anderer als der unter c) ge
nannte,

c) Weißwein, der bei der Einfuhr unter dem
Namen der Rebsorten Riesling oder Silvaner
geführt wird,

d) Likörwein ;

3 . Ursprung und Herkunft aus

— Ungarn,

— Österreich, unter dem Vorbehalt der Vorlage
eines von einer Handelskammer ausgestellten
Ausfuhrzertifikats,

— Südafrika,

renzpreisen abzüglich der Zölle liegen, und daß jede
Verkehrsverlagerung vermieden wird. Sie werden alle
notwendigen Schritte unternehmen, um alle Maß
nahmen zu vermeiden, die mittelbar zu niedrigeren
Preisen als dem um den Zoll verminderten Referenz
preis führen können, wie die Übernahme von Ver
marktung, den Abschluß von Abkommen über Kopp
lungsgeschäfte sowie alle Maßnahmen gleicher Wir
kung.

Die Stellen, von denen die obengenannten Schreiben
stammen, erklären sich weiterhin bereit, der Kom
mission regelmäßig die Einzelheiten betreffend die
Ausfuhren von Wein nach der Gemeinschaft mitzu
teilen oder mitteilen zu lassen und der Kommission
eine ständige Kontrolle über die Wirksamkeit der
getroffenen Maßnahme zu ermöglichen.

Die mit der Einhaltung dieser Garantieerklärung zu
sammenhängenden Fragen sind mit den Vertretern
der betreffenden Drittländer eingehend erörtert wor
den. Nach dieser Aussprache kann angenommen wer
den, daß diese Drittländer imstande sind, ihre Garan
tieerklärungen einzuhalten. Somit besteht keine Ver
anlassung, eine Ausgleichsabgabe bei den Einfuhren
der genannten Erzeugnisse mit Ursprung in und Her
kunft aus diesen Drittländern zu erheben.

Der Verwaltungsausschuß für Wein hat nicht inner
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

— Portugal,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

— Jugoslawien,

— Spanien :
a) Rotwein, einschließlich Rosé-Wein,
b) Weißwein, anderer als der unter c) ge
nannte,

c) Weißwein, der bei der Einfuhr unter dem
Namen der Rebsorten Riesling oder Silvaner
geführt wird,

d) Likörwein,
e) Brennwein.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 5. November 1970 in
Kraft.

Die gemäß Artikel 9 Absatz 3 erster Unterabsatz der
Verordnung (EWG) Nr. 816/70 vorgesehene Aus
gleichsabgabe wird bei der Einfuhr folgender Erzeug
nisse nicht erhoben :

1 . Ursprung und Herkunft aus
— Argentinien
oder

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 28 . Oktober 1970
Für die Kommission

Der Präsident

Franco M. MALFATTI


